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Entwurf eines Bundesgesetzes über die Errichtung eines Unterstützungsfonds für Alleinerziehende

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof (RH) weist zu dem mit Schreiben vom 30. April 2026, GZ: 2026-0.049.595, 

Rechnungs- und Gebarungskontrolle auf Folgendes hin:

 „ein Beitrag zu den Mehraufwendungen geleistet werden, 

 

(Sozialministeriumservice) erfolgen.

 

Stubenring 1

1010 Wien

Wien, 13. Mai 2026
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Doppelgleisigkeiten und Mehrfachförderungen reduziert werden können.

Materialien nicht klar dargestellt wird, 

der Sozialhilfe geschlossen werden können und

 

adressiert. 

   

. 

 

 

die Wohnbeihilfe in Wien;
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Fragen

und

erneut zu prüfen.

 

 

 

 

 

 

F.d.R.d.A.:
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